


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Rührgerät

	Gefahren für den Menschen

	

· Gefahren durch Wickelgefahr an rotierender Welle
· Gefahren durch elektrischen Stromschlag
· Gefahren durch Fingerverletzungen an Rührwelle
· Quetschgefahr der Finger beim Einschieben der Rührwelle
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen.
Handschutz: Bei Arbeiten mit scharfen Kanten Arbeitshandschuhe tragen.
Körperschutz: Enganliegende Kleidung tragen, Haarnetz bei langen Haaren tragen

Verhaltensweise:
· Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten.
· Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen.
· Vor Einschalten des Tankrührgerätes den festen Sitz am Tankstutzen prüfen.
· Tankrührgeräte beim Einsatz nicht mit bloßen Händen halten.
· Beim Einschalten des Rührgeräts die Drehrichtung überprüfen.
· Gerät nur bestimmungsgerecht verwenden.
· Nicht in den Gefahrenbereich eingreifen.
· Bei Störung oder Betriebsunterbrechung Gerät ausschalten, von Stromnetz trennen
· Bei Frequenzgesteuerten Rührgeräten sind allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter (RCCB, Typ B) zu verwenden.
· Fachgerecht, trocken lagern.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei Gefahr sofort den Antrieb stillsetzen. Schadhafte Rührgeräte sofort austauschen.
· Bei dem Beheben von Störungen Hinweise des Herstellers und Bedienungsanweisung beachten!
· Nach einer Störungsbeseitigung vor der Wiederinbetriebnahme eine Funktionsprüfung vornehmen!


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung, Entsorgung

	
· Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen.
· Schäden an elektrischen Leitungen und Bauteilen von Elektrofachkraft instand setzen lassen.
· Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten.
· Wiederkehrende Prüfung durch befähigte Personen (z. B. Elektrofachkraft) mindestens einmal jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand durchführen. Prüfbuch führen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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